
 
 

 

 

 
Bern, 11. August 2021 
 
 
Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
 
Übernahme der Verordnung (EU) 2021/1148 zur Schaffung eines Instruments für 
finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des 
Fonds für integrierte Grenzverwaltung (Weiterentwicklung des Schengen-Be-
sitzstands) 
 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 11. August 2021 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, den 
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen zur 
Übernahme der Verordnung (EU) 2021/1148 zur Schaffung eines Instruments für fi-
nanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds 
für integrierte Grenzverwaltung. 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 18. November 2021. 

Mit der Verordnung (EU) 2021/1148 wird der Fonds für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik (BMVI-Fonds) für den Zeitraum 2021–2027 ge-
schaffen. Es ist das Nachfolgeinstrument des Fonds für die innere Sicherheit im Be-
reich Aussengrenzen und Visa (ISF-Grenze), an dem sich die Schweiz ab August 2018 
offiziell beteiligte und der Ende 2020 ausgelaufen ist. Wie beim ISF-Grenze handelt es 
sich auch beim BMVI-Fonds um einen Solidaritätsfonds zur Unterstützung jener 
Schengen-Staaten, die aufgrund ihrer ausgedehnten Land- und/oder Seeaussengren-
zen sowie bedeutenden internationalen Flughäfen hohe Kosten für den Schutz der 
Schengen-Aussengrenzen tragen. Der BMVI-Fonds soll zur Weiterentwicklung der ge-
meinsamen Visumpolitik und zur Umsetzung der integrierten europäischen Grenzver-
waltung durch die Schengen-Staaten beitragen, um irreguläre Migration zu bekämpfen 
und legale Reisen zu erleichtern. Die Schengen-Staaten werden mit Geldern aus die-
sem Fonds unterstützt, um ihre Kapazitäten in diesen Bereichen aufzubauen und zu 
verbessern und die Zusammenarbeit, insbesondere mit der Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache, zu stärken. Ebenso soll der Fonds der EU ermöglichen, 
rasch und wirksam auf sicherheitsbezogene Krisen, die das Funktionieren des Schen-
gen-Systems in Frage stellen könnten, zu reagieren. 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
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Die Finanzausstattung für die Durchführung des Fonds beträgt 6,241 Milliarden Euro. 
Die Finanzbeiträge der assoziierten Staaten sind darin nicht enthalten; sie werden die 
Mittel für den Fonds entsprechend erhöhen. 
Über die sieben Jahre Laufzeit des Fonds wird sich die Schweiz voraussichtlich mit 
rund 300 Millionen Euro daran beteiligen. 
Wie die anderen Schengen-Staaten wird auch die Schweiz Zuweisungen für nationale 
Massnahmen aus dem BMVI-Fonds erhalten. Es darf davon ausgegangen werden, 
dass die Schweiz über die Laufzeit über den Fonds Basiszuweisungen in der Höhe 
von rund 50 Millionen Euro erhalten wird. Zusätzlich zu diesem Betrag können später 
noch zweckgebundene Zuweisungen erfolgen. Behörden der Kantone und des Bun-
des, die in den Bereichen Grenze und Visa tätig sind, werden Projekte über den Fonds 
kofinanzieren lassen können. Diese Zuweisungen sollen insbesondere für Projekte im 
Bereich der gemeinsamen Visumpolitik eingesetzt werden und damit zur Verwaltung 
der Schengen-Aussengrenzen beitragen. 
Wir laden Sie ein, zum Entwurf des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des 
Notenaustauschs zur Übernahme dieser EU-Verordnung Stellung zu nehmen. 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
Vernehmlassungen laufend (admin.ch). 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adresse zu sen-
den: 

chantal.perriard@sem.admin.ch und vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch 

Bitte geben Sie uns für allfällige Rückfragen auch eine Kontaktperson und deren Ko-
ordinaten an. 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Frau Chantal Perriard (Tel. 058 
465 85 99) zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 
 
Karin Keller-Sutter 
Bundesrätin 
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